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8 Wachstes Zier der st. gallischen Lehrerschaft.
Am 8. Januar 1911 lief die Referendumsfrist für da« im Kantonsrat

einstimmig angenommene Besoldungsgesetz der st, gallischen Lehrerschaft unbenutzt
ab. Der Souverän sanktionierte also ohne 'weiteres den ehrenvollen Beschluß
seiner Abgeordneten und ehrte dadurch nicht bloß sich, sondern auch oie Lehrer»
schaff, deren Wirksamkeit Anerkennung fand.

Doch bei diesem einen Erfolge dürfen wir nicht stehen bleiben. Noch harrt
ein Postulat seiner Erledigung, da« schon seit dem Jahre 1905 anläßlich der

Beratung der Statuten der Pensionskaste für die Volksschullehrer de« Kantons
St. Gallen petent ist, aber aus Opportunitötsgründen immer wieder zurückgelegt
wurde. Artikel 12 genanvten Statuts lautet nämlich: ,AuS dem Titel der

Witwen» und Waisenversorguna entrichtet die Pensiouskasse folgende Leistungen:
n. eine Pension von 290 resp. 249 oder 259 Fr. an die Witwe eines

Anteilhabers, je nachdem derselbe wenigstens 5 resp. 6 oder noch mehr Dienst»
jähre vollendet hat;

d. eine Pension von 199 Fr. an jedes hinterlassene, noch nicht 18 Jahre
alte eigene Kind eine« wenigstens 5 Dienstjahre zählenden Anteilhaber« bis zum
Gesamtbetrage von 599 Fr. für 5 und mehr Kinder.

Sollte jedoch der verstorbene Lehrer weniger als 5 Dienstjahr« vollendet
haben, so findet an seine Hinterlassenen nur die Auszahlung der geleisteten Bei»
trage statt, wie an eine innert dieser Zeit wegen Invalidität zurücktretende
Lehrkraft

Bei Kindern, welche beide Eltern verloren haben, erhöht sich die Pension
auf den doppelten Betrag bis zum Maximum von 759 Fr."

DaS find gewiß sehr bescheidene Ansätze, und da es dem Primarlehrer auch

bei dem nun erhöhten Einkommen nicht möglich sein wird, große Ersparniste zu
machen, so wird nur zu oft bittere Not in die des Ernährers beraubte Familie
einziehen. Dieser Armen nun wollen wir gedenken, und wenn es uns gelingen
sollte, ihnen ihr trauriges Los zu erleichtern, so ehrt das unsern Stand und
stärkt auch unser Standesbewußtsein.

Zwar bestimmt Art. 29 d. St., daß eine Erhöhung der Pension nur vor»

genommen werden dürfe, wenn der DeckungSfond in seiner rechnungsmäßigen
Höhe vorhanden ist und der Reservefond 5 "/» des DeckungsfondeS beträgt. Aber
die Rechnungsüberscküffe der Pensiouskasse sind in den letzten 5 Jahren derart
erfreuliche, daß bei einer Verdoppelung der Witwen» und Waisenpension von
39999 Fr. auf 69999 Fr. immer noch durchschnittlich 59999 Fr. jahrlich dem

Deckunaslond, der bereits schon am 31. Dez. 1999 die beträchtliche Höhe von
Fr. 1 278771.59 erreichte, zugewiesen werden könnten. Das Anwachsen de«

Fondes wäre auch dann noch im richtigen Verhältnis. Wir wollen nicht hoffen,
daß die Erreichung der statutarischen Höhe des Deckung«- und Reservekondes die

Reduktion der tisheriaen regulären Beiträge, wie in Art. 29 ebenfalls vorgesehen

ist, zur Folge hat; denn unsere Pensionsverhältnist« find mit denen der Bundes»
angestellten noch lange nicht konkurrenzfähig.

Und nun herzhaft vorwärts im neuen Jahr an diese Aufgabe, da« Ziel
ist ein ideales, realisierbare« und entbehrt keineswegs der nötigen und schicklichen

Bescheidenheit.

' Achtung?
Unsere v. Abonnenten find gebeten, die I«fer«ut<» unseres Organes zu

berücksichtigen und sich jeweilen auf das bez. Inserat in den .Pädag. Blätter"
zu berufen. Was nützt Solidarität in Worten? Die Kat«» sollen fit bekunden. —
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